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Beschluss  des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1550 

Vorvertrag zu einem Tauschvertrag und einem Dienstbarkeitsvertrag zwischen 

Stadt und Kanton Zug betreffend die Grundstücke GS 216 (alte Kläranlage), 

GS 286 (altes Gaswerkareal) und GS 4709 (Weststrasse 3-7): Genehmigung 

 

 

Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag 

des Stadtrates Nr. 2156 vom 24. Mai 2011 

 

1. Der Vorvertrag zu einem Tauschvertrag und einem Dienstbarkeitsvertrag 

zwischen der Stadt Zug, Eigentümerin des Grundstücks 216 (alte Kläranlage), 

und dem Kanton Zug, Eigentümer der Grundstücke 286 (altes Gaswerkareal) 

und 4709 (Weststrasse 3-7), wird genehmigt und unterzeichnet. 

 

2. Die Urkundsperson der Stadt Zug wird beauftragt, den Vertrag öffentlich zu 

beurkunden. 

 

3. Der Stadtrat wird ermächtigt, den Hauptvertrag auf der Basis des Vorver-

trags mit dem Kanton Zug abzuschliessen. 

 

4. Dieser Beschluss tritt unter dem Vorbehalt des fakultativen Referendums 

gemäss § 8 der Gemeindeordnung sofort in Kraft. Er wird im Amtsblatt des 

Kantons Zug veröffentlicht und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse 

aufgenommen. 

 

5. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

 

Zug, 28. Juni 2011 

 

Jürg Messmer, Präsident    Arthur Cantieni, Stadtschreiber 

 

 

 

Referendumsfrist: 1. Juli - 2. August 2011 


